
= nicht im Liegenschaftskataster nachgwiesen
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Bebauungsplan Nr. 50
"Gewerbegebiet am Hassel III"

-Entwurf-

Gemeinde Heede
 Samtgemeinde Dörpen - Landkreis Emsland

Stand: 31.01.2023

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:

Gemäß Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802), i.V.m der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

Festsetzungen des Bebauungsplanes
Planzeichenerklärung

6. Sonstige Planzeichen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

1,6
0,8
II
FSP

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß
Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
max. flächenbezogener Schallleistungspegel

2. Maß der baulichen Nutzung

Hinweise
1. Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Flächen sind wegen der 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der in der Umgebung befindlichen Flächen 
mit daraus resultierenden, zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen vorbelastet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem 
Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde 
und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). Tel.-Nr. der Unteren Denkmalschutzbehörde: (05931) 
6605 oder (05931) 44-2173.

3. Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises 
Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

4. Anlieger der Stichstraßen müssen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den 
Abfuhrfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen.

5.  Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften können bei der Samtgemeinde Dörpen, Bauamt 
Zimmer 408, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.

6. Die Bauflächenvorbereitungen sind nur außerhalb der Brutzeit der Freiflächenbrüter, d.h. nicht in 
der Zeit vom 01. März bis zum 31. Juli, durchzuführen. Eventuell erforderliche Rodungsarbeiten und 
sonstige Gehölzarbeiten (Rückschnitt, Umsetzungen, usw.) sind auf das unumgängliche Maß zu 
beschränken und gemäß § 39 BNatSchG nur außerhalb der Zeit gehölzbrütender Vogelarten und 
außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse (also nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. 
September) durchzuführen. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn 
durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen (Begehung der Planfläche und Absuchen 
nach potentiellen Nestern), dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt werden. 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist vor der Fällung von 
potentiellen Höhlenbäumen von fachkundigem Personal zu prüfen, ob die Bäume von Fledermäusen 
genutzt werden.

Baugrenze

Gewerbegebiet mit Einschränkungen (siehe textliche Festsetzungen)
Windkraftanlagen sind unzulässig
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Fläche

GE (mE)

Bestandsangaben

4. Verkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von 
Vorschriften gemäß § 215 BauGB i. V. m. § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber der Gemeinde 
nicht geltend gemacht worden.

Heede, den __.__._______                                                                 ______________________
                                                                                                                        Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  
___.___._______ im Amtsblatt _______ des Landkreises Emsland bekannt gemacht worden.
Dieser Bebauungsplan ist damit am ___.___._______ in Kraft getreten.

Heede, den __.__._______                                                                 ______________________
                                                                                                                        Bürgermeister                                                                    

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ___.___._______  als Satzung (§ 10 Abs. 1 
BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Heede, den __.__._______                                                                   ______________________
                                                                                                                         Bürgermeister 

Inkrafttreten

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am ___.___._______ die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ___.___._______ ortsüblich bekannt ge- 
macht worden.

Heede, den __.__._______                                                                 _____________________
                                                                                                                                Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am ___.___._______ dem Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Entwurfsbegründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sowie § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ___.___._______ ortsüblich bekannt 
gemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurfsbegründung haben vom ___.___._______ 
bis ___.___._______ (einschl.) gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB sowie § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Heede, den __.__._______                                                                   ______________________
                                                                                                                        Bürgermeister
                                                                  

Öffentliche Auslegung

Satzungsbeschluss

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Heede 
diesen Bebauungsplan Nr. 50 "Gewerbegebiet am Hassel III", bestehend aus der Planzeichnung, den 
textlichen Festsetzungen und der Begründung in der Sitzung am __.__.____ als Satzung beschlossen.

Heede, den __.__._______                                                    ______________________
                                                                                                                                Der Bürgermeister

Präambel

Sträucher: Hasel (Corvlus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Brombeere (Rubus fruticosa), Liguster 
(Ligustrum vulgare), Geißblatt (Lonicera), Stechpalme (Ilex aquifolium), 
Traubenholunder (Sambucus racemosa), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gemeine 
Felsenbirne (Amelanchier ovalis), Aschweide (Salix cinerea), Gewöhnliche 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Ohrweide (Salix aurita), Korbweide (Salix 
viminalis)

Für die Pflanzungen gelten folgende Mindestqualitäten:
Bäume: Hochstamm, 2x verpflanzt, STU 10/12; Heister: 2x verpflanzt, Höhe 150 - 200 cm; 
Sträucher: 2x verpflanzt, Höhe 60 - 100 cm. Die baumartig wachsenden Gehölze sind einzeln 
(Abstand etwa 5-8 m) im inneren Bereich der Anpflanzungsflächen zu pflanzen. Die strauchartig 
wachsenden Gehölze sind in 2er bis 5er Gruppen zu pflanzen. Die Bepflanzung ist in den ersten 2 
Jahren mechanisch (Freischneider, Handsense) von verdämmenden Wildkräutern zu befreien. Der 
Einsatz von Pestiziden ist zu unterlassen.

3. Nebenanlagen: Im nicht überbaubaren Bereich entlang der Gemeindestraße sind gemäß § 23 (5) 
BauNVO Nebenanlagen (auch Werbeanlagen) gem. § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen 
gem. § 12 BauNVO und sonstige nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässigen baulichen 
Anlagen nicht zulässig.

4. Außerkrafttreten von Bebauungsplänen: Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt der 
Bebauungsplan Nr. 27 „Gewerbegebiet A 31 - III", 2. Änderung, rechtswirksam seit dem 31.03.2004 
und der Bebauungsplan Nr. 34 Gewerbegebiet "Am Hassel", rechtswirksam seit dem 13.01.2006 in 
den Teilbereichen außer Kraft, die im Geltungsbereich dieser Planaufstellung liegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
T H O M A S   H O N N I G F O R T
Bauleitplanung ∙ Erschließungsplanung ∙ Landschaftsplanung ∙ Freiraumplanung ∙ Projektmanagement
Nordring 21 * 49733 Haren (Ems)
Tel.: 05932 - 50 35 15 * Fax: 05932 - 50 35 16

Haren (Ems), den __.__._______   ______________________
Planverfasser

Planverfasser

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Maßstab: 1 : 5.000

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 a
BauGB) (s. text. Festsetzungen)

Füllschema der Nutzungsschablone:
Art der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse
GrundflächenzahlGeschoßflächenzahl

max. flächenbezogener Schallleistungspegel

Planunterlage

NORD

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen © 2022Textliche Festsetzungen

1. Flächenbezogene Schallleistungspegel: In den Gewerbegebieten sind die im Plan eingetragenen FSP = 
flächenbezogenen Schallleistungspegel je m² Grundstücksfläche einzuhalten.

2. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern: Die innerhalb des Bebauungsplangebietes 
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortgerechten und 
heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen.
Für die Gehölzpflanzungen sind folgende Arten zu verwenden:
Bäume: Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium), Stieleiche (Quercus robur), 

Eberesche (Sorbus aucuqaria), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Rotbuche (Fagus sylvatica), 
Baumweide (Salix alba), Sal-Weide (Salix caprea)

Gebäude für Wirtschaft
oder Gewerbe Gebäude mit Hausnummer20

2. Art der baulichen Nutzung

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück -Meppen ©2022

Planunterlage erstellt von:       Auftragsnummer: 221458
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Bernd Haarmann
Forst-Arenberg-Str. 1
26892 Dörpen
Tel.: 04963-919170
e-mail: info@vermessung-haarmann.de

Gemarkung: Heede Flur: 125

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des  Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
17.11.2022). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich

Dörpen, den __.__._______ _______________________
ÖbV Haarmann, Dörpen
(Amtliche Vermessungsstelle)

= nicht im Liegenschaftskataster nachgwiesen


